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Niemand macht sich gerne Gedanken 
über das eigene Ableben oder den 
Tod von Angehörigen. Darum scheuen 
sich viele, ihren Nachlass rechtzeitig 
zu regeln. Dabei schaffen einige weni-
ge Zeilen bereits Klarheit. Stellen Sie  
sicher, dass Ihre nächsten Angehöri-
gen so versorgt sind, wie Sie es sich 
wünschen. Welche Regelung für Sie 
optimal ist, hängt entscheidend von 
Ihrer familiären Situation ab.  

Wie ist die Erbfolge bei einer «klas-
sischen» Familie?
Als Beispiel soll ein Ehepaar mit zwei  
gemeinsamen Kindern dienen. Nach der  
gesetzlichen Erbfolge erhält die Ehepart-
nerin oder der Ehepartner eine Hälfte  
vom Nachlass und die Kinder die an-
dere Hälfte. Bei zwei Kindern erbt also 
jedes einen Viertel. Fällt das gemein-
sam bewohnte Haus in den Nachlass, 
kann es vorkommen, dass die überleben-
de Ehepartnerin oder der überlebende 
Ehepartner das Haus verkaufen muss, 
um den Kindern ihre Erbteile auszah-
len zu können. Dies kann allenfalls mit 
einem Ehe- und Erbvertrag oder einem  
Testament verhindert werden. 

Wie kann für die Ehepartnerin oder den 
Ehepartner weiter vorgesorgt werden?
Die Ehepartner können je eine Todes- 
fallrisiko-Versicherung abschliessen und 
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sich darin gegenseitig begünstigen. Die 
Versicherungsleistung wird direkt der in 
der Police begünstigten Person ausbezahlt 
– unabhängig von der Erbfolge. 

Worauf müssen so genannte «Patch-
workfamilien» achten? 
Als Beispiel nehmen wir ein Ehepaar mit 
einem gemeinsamen Kind und je einem  
erwachsenen Kind aus erster Ehe. 
	 Die gesetzliche Erbfolge ist hier 
grundsätzlich gleich: Die Hälfte des Nach-
lasses geht an die überlebende Ehepartne-
rin bzw. an den überlebenden Ehepartner, 
die andere Hälfte an die Kinder. In diesem 
Fall an das Kind aus erster Ehe und an  
das gemeinsame Kind. Die Stiefkinder 
sind nicht erbberechtigt.

Wie kann in dieser Situation die Ehe-
partnerin oder der Ehepartner optimal 
abgesichert werden?
Ideal ist es, wenn sich alle Erben (Ehe-
partnerin bzw. Ehepartner und Kinder) in 
einem Erbvertrag einigen können. Wenn 
dies nicht möglich ist, kann die Erblasserin 
bzw. der Erblasser seine Kinder auf den 
Pþichtteil setzen (drei Viertel des gesetz-
lichen Anteils). 
	 Besonders für Patchworkfamilien sind  
Todesfallrisiko-Versicherungen ein ideales 
Instrument, um damit ihre Angehöri-
gen abzusichern: Ehepartnerin bzw. Ehe- 
partner und Stiefkinder können so prinzi-
piell unabhängig von der Erbfolge begüns-
tigt werden.

Was ist für kinderlose Ehepaare wichtig?
Auch kinderlose Ehepaare sollten sich 
frühzeitig Gedanken über die Nachlass-
regelung machen. Weit verbreitet ist  
die Vorstellung, dass in einem solchen  
Fall die überlebende Ehegattin bzw. der 
überlebende Ehegatte automatisch Allein-
erbin oder Alleinerbe ist. Dies ist aber 
nicht so, denn nach der gesetzlichen Erb-
folge geht ein Viertel des Nachlasses an 
die Eltern der verstorbenen Ehegattin  oder 
des verstorbenen Ehegatten resp. an deren 

Nachkommen. Dies kann mit einem Testa-
ment oder mit einem Ehe- und Erbvertrag 
geändert werden. 
	 Die Geschwister haben keinen Pþicht- 
teil und müssen daher nicht berücksich- 
tigt werden. Die Ehegatten müssen sich  
jedoch bewusst sein, dass so das gesamte 
Vermögen ins Eigentum der überleben-
den Ehegattin oder des überlebenden Ehe-
gatten übergeht – zum Beispiel auch der 
Schmuck, der von Generation zu Genera-
tion vererbt wurde, oder ein Ferienhaus, 
das seit Jahrzehnten in Familienbesitz war. 
Die Erbin oder der Erbe kann allein be-
stimmen, was damit geschieht. Stirbt der 
Erbende, hat die Familie der zuerst gestor-
benen Ehegattin bzw. des zuerst verstor-
benen Ehegatten keine Erbansprüche mehr. 
Der Familienschmuck oder das Ferienhaus  
gehen in die Familie der zweitversterben-
den Ehegattin bzw. des zweitversterbenden 
Ehegatten. 
	 Mit einem Ehe- und Erbvertrag können  
Regelungen getroffen werden, die die  
Bedürfnisse beider Ehegatten berücksichti-
gen. Dabei ist zu beachten, dass alles, was 

gemeinsam vertraglich geregelt wurde, 
auch nur gemeinsam wieder geändert wer-
den kann. Die überlebende Ehepartnerin 
oder der überlebende Ehepartner ist unter 
Umständen mehr als 20 Jahre verwitwet, 
sein Leben entwickelt sich weiter, viel-
leicht ergibt sich eine neue Partnerschaft. 
Die gemeinsamen Regelungen im Ehe- 
und Erbvertrag können nach dem Tod des 
ersten Ehepartners nicht mehr geändert 
werden.

Und wie sieht es bei alleinstehenden  
Personen aus?
Alleinstehende Personen haben nur den 
Pþichtteil der Eltern zu beachten. Ansons-
ten sind sie frei, ihren Nachlass an wen 
auch immer zu verteilen. Gerade für sie ist 
es wichtig, ein Testament zu erstellen, weil 
sonst vielleicht gesetzliche Erben zum Zug 
kommen, die die Erblasserin oder der Erb-
lasser nicht einmal gekannt hat.
	 Wer keine Kinder, Ehepartner oder 
Geschwister hat, macht sich vielleicht 
Gedanken darüber, wer einmal dafür 
besorgt ist, dass nach seinem Tod alles  

nach seinen Wünschen erledigt wird. 
Wie soll die Beerdigung ablaufen? Wer  
räumt die Wohnung? Wer kümmert sich  
um die Verteilung der Vermögenswerte?  
In solchen Fällen lohnt sich die Einsetzung  
einer Willensvollstreckerin oder eines  
Willensvollstreckers, was mit einem ein-
fachen handschriftlichen Testament erle-
digt werden kann. Bestimmungen in Be-
zug auf die Bestattungsart gehören jedoch 
nicht in ein Testament, da dieses meistens 
erst nach der Beerdigung eröffnet wird.  
In Basel-Stadt können beim Bestattungs-
büro Formulare hinterlegt werden, in  
denen Sie Ihre Wünsche für das Begräbnis 
festhalten können.

Fachleute geben Sicherheit. 
Welche Lösung bei Ihren persönlichen  
Familienverhältnissen optimal ist, können 
Ihnen die Beraterinnen und Berater der 
Basler Kantonalbank sagen. Sorgen Sie 
dafür, dass Ihre Lieben auch nach Ihrem 
Tod gut versorgt sind. Eine klare Nachlass-
regelung erspart Ihren Angehörigen unnö-
tige Sorgen. 


